
 

 

Genan GmbH  Gottlieb -Daimler -Str. 34  D -46282 Dorsten  

Betriebsstätte Oranienburg  Birkenallee 80  D -16515 Oranienburg  

Betriebsstätte Kammlach  Im Gewerbepark Unterallgäu 1  D -87754 Kammlach  
 

I-PD -0011_R3_Genan_GmbH_AGB_D_LVT  

01 .10.202 5 

Seite 1  von 6  

GENAN GmbH  
ALLGEMEINE VERKAUFS - UND LIEFERBEDINGUNGEN  

§ 1  Geltungsbereich  

1.1  Unsere Verkaufsbedingungen  gelten ausschließlich; entgegenstehende oder von un seren Ver-

kaufsbedi n gungen  abweichende Bedingungen des Käufer s erkennen wir nicht an, es sei denn, 

wir hätten ausdrüc k lich schriftlich ihre r Geltung zugestimmt. Unsere Verkaufsbedingungen  

gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender oder von unse ren Verkaufsbedin-

gungen  abweichender Bedingungen des Käufer s eine Lieferung an den Käufer  vorbehaltlos 

ausfü h ren.  

1.2  Unsere Verkaufsbedingungen  gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinne von § 310 BGB.   

1.3  Unsere Verkaufsbedingungen gelten in ihrer jeweils im Zeitpunkt der Bestellung gültigen  Fas-

sung als Rahmenvereinbarung auch für alle künftigen Geschäfte gleicher Art mit dem Käufer , 

ohne dass wir in j edem Einzelfall wieder auf sie hinweisen müssten . Ü ber Änderungen werden 

wir den Käufer  spätestens bei Abschluss des jeweil igen Vertrages  informieren.  

 

§ 2  Angebot - Preise - Zahlungsbedingungen  

2.1  Unsere Angebote sind freibleibend und unverbindlich, sofern sich aus dem Angebot nicht aus-

nahmsweise ausdrücklich ein Rechtsbindungswille ergibt.  Unsere Preise verstehen sich zuzüg-

lich gesetzlicher Umsat z steuer für die Lieferung unverpackt ab dem jeweiligen Werk  („ex 
works“, Incoterm s 2010)  Gottlieb -Daimler -Str.  34, 46282  Dorsten / Birkenallee  80, 

16515  Oranienburg / Im  Gewerbepark Unterallgäu  1, 87754  Kammlach . Wir sind zur Erhöhung 

des vereinbarten Preises berechtigt, wenn sich zwischen Au ftragserteilung und Lieferung die 

Kosten für Rohmaterial, Energie, Löhne und Gehälter, Frachten, Zölle, Abgaben usw. erhöht 

haben und dadurch die Lieferung verteuert wird. Eine Preiserhöhung teilen wir  dem Käufer  

vorher mit.  E r kann der Preiserhöhung innerhalb von sieben Tagen nach Empfang der Mittei-

lung widersprechen. Widerspricht der Käufer , können wir entweder vom Vertrag zurücktreten 

oder die Ware zum ursprünglich ve reinbarten Preis liefern . Unsere Entscheidung müssen wir 

dem Käufer  unverzüglich bekanntgeben. Tr eten wir  vom Vertrag  zurück , sind weitere Ansprü-

che des Käufer s ausgeschlossen.  

2.2  Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist der Kaufpreis ab Zugang der 

Rec h nung und Lieferung bzw. Abnahme der Ware  ohne Abzug  sofort fällig und zahlbar . Wir 

behalten uns allerdings – auch im Rahmen einer laufenden Geschäftsbeziehung – jederzeit vor, 

eine Lieferung ganz oder teilweise nur gegen Vorkasse durchzuführen. Einen entsprechenden 

Vorbehalt erklären wir spätestens mit der Au ftragsbestätigung.  

2.3  Zahlungen sollen durch Banküberweisung  erfolgen. Als Zahlungstag gilt der Tag, an dem wir 

wertm äßig über den Geldeingang verfügen können. Bei Abholung kann die Zahlung auch in 

bar erfolgen. Scheck - und Wechsel zahlungen erkennen wir  nicht als Erfüllung der Zahlung s-

pflicht an . 

2.4  Für Zahlungen im SEPA -Lastschriftverfahren muss der Käufer  uns ein SEPA -Firmen -Mandat 

erteilen. Der Einzug der Lastschrift erfolgt 10  Tage nach Rechnungsdatum. Die Frist für die 

Vorabankündigung (Pre -Notification) wird auf 1  Tag verkürzt. Der Käufer  sichert zu, für die De-

ckung des Kontos zu sorgen. Kosten, die aufgrund von Nichteinlösung oder Rückbuchung der 

Lastschrift entstehen, gehen zu Lasten des Käufer s, solange wir nicht die Nichteinlösung oder 

die Rückbuchung verursacht haben.  

2.5  Wir können mit dem Käufer  vereinbaren , dass d ies er über seine Bank (oder eine für uns a k zep-

table [andere] Bank) ein Dokumentenakkreditiv eröffne t. Der Käufer  muss d ie Akkreditiv -

eröffnung  in diesem Fall  in Übereinstimmung mit den Allgemeinen Richtlinien und Gebräu-

chen für Dokumentenakkreditive, R evis ion 2007, ICC -Publikation Nr. 600 („ERA“), vornehmen . 

2.6  Aufrechnungs - und Zurückbehaltungs rechte stehen dem Käufer  nur zu, wenn seine Gegenan-

sprüche rechtskräftig festgestellt  oder  unbestritten sind oder soweit eine aus dem Vertrags-

verhältnis resultierende Gegenleistung betroffen ist, insbesondere bei einem Gegenanspruch, 
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der aus einer zur Leistungsverwe igerung berechtigten Sachleistungsforderung hervorgegan-

gen ist . 

2.7  Nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen des Auftrags oder der wesentlichen Auftragse r-

gebnisse legen beide Parteien  schriftlich nieder und bestätig en sie . Bereits erbrachte r Auf-

wand sowie erbrachte Li eferungen und  Leistungen hat der Käufer  vereinbarungsgemäß zu 

vergüten. A uf Verlan gen des Käufer s führen wir nachträgliche Änderungen aus, sofern dies oh-

ne zusätzliche Kosten oder Terminverschi ebungen möglich ist. Verursacht die Änderung einen 

Aufwand, der den ursprünglich vereinbarten Au fwand und die ursprüng lich vereinbarte Vergü-

tu ng übersteigt, werden wir dem Käufer  binnen 5  Arbeitstagen  die Änderung der Kosten, Ver-

gütung und Fri sten mitteilen. Lehnt der Käufer  die Änderung nicht binnen weiterer 

5  Arbeitstage ab oder wird nicht vorab eine einvernehmliche Regelung vereinba rt, so gelten 

die von dem Käufer  verlangte Änderung und die von uns hierfür mitgeteilten Änderungen der 

Kosten -, Ve rgütungs - und Fristenregelung als verei n bart.  

 

§ 3  Lieferung  

3.1  Die Kosten für die Verpackung unserer Produkte und Erzeugnisse trägt der Käufer , sofern wir 

nichts anderes mit ihm vereinbaren . Sofern der Käufer  es wünscht, werden wir die Lieferung 

durch eine Tran sportversicherung absichern . Die insoweit anfa llenden Kosten trägt der Käufer .  

3.2  Teillieferungen sind zulässig , wenn (a) der Käufer  die Teillieferung im Rahmen des vertragli-

chen B estimmungszwecks verwenden kann , (b) die Lieferung der restlichen bestell ten Ware 

sichergestellt ist und (c) hierdurch kein erheblicher Mehraufwand oder zusätzliche Kosten ent-

stehen (es sei denn, wir erkl ären uns zur Übernahme dieser Kosten bereit).  

3.3  Produkte  aus ordnungsgemäß vorgenommenen Lieferungen kann der Käufer  nur zurückge-

ben , wenn wir die Rücknahme bewilligen. Der Käufer  hat in diesem Fall die Kosten der Rüc k-

sendung zu tragen.  

3.4  Höhere Gewalt, behördliche Auflagen und sonstige von uns  nicht verschuldete Umstände, 

in sbesondere Verkehrs - und Betriebsstörungen, Arbeitskämpfe, Materialmangel, Brandschä-

den, Krieg oder Ausnahm ezustand  befreien uns für die Dauer ihrer Auswirkungen von der Lie-

fer - und Ausführungs pflicht. Wir sind b erechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn uns aus 

den vorstehend genannten Gründen die Erfüllung des Vertrages nicht mehr zuzumuten ist. Ei-

ne Unzumutbarkeit besteht dann nicht, wenn das Leistungshinde rnis, das aus den vorstehen-

den Gründen besteht, absehbar nur vorübergehender Natur ist. In diesen Fä llen kann der Käu-

fer  von uns keinen Schadense rsatz verlangen.  

3.5.1  Wir haften bei Unmöglichkeit sowie bei Verzögerung der Leistung, soweit dies auf Vorsatz , 

Arglist  oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz , Arglist  oder grober Fahrlässigkeit un-

serer Vertreter oder E rfüllungsgehilfen beruht, nach den gesetzlichen Bestimmungen. Unsere 

Haftung ist in Fällen grober Fah rlässigkeit jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 

Schaden begrenzt.  

3.5.2  Bei leichter Fahrlässigkeit ist unsere Haftung wegen Unmöglichkeit auf Schadensersatz und 

auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen ebenfalls auf den vertragstypischen, vorhersehbaren 

Schaden begrenzt. We ite rgehende Ansprüche des Käufer s wegen Unmöglichkeit der Leistung 

sind ausgeschlossen. Das Recht des Käufer s vom Vertrag zurückzutreten  bleibt unberührt.  

3.5.3  Unsere Haftung wegen Verzögerung der Leistung wird bei leichter Fahrlässigkeit für den Scha-

dense rsatz statt und neben der Leistung auf insgesamt 5  % des Wertes der Leistung begrenzt. 

Uns bleibt der Nac h weis vorbehalten, dass dem Käufer gar kein oder nur ein wesentlich gerin-

gerer Schaden entstanden ist. Weitergehende Ansprüche des Käufer s wegen Verzögerung der 

Leistung sind - auch nach A b lauf einer uns gesetzten Frist zur Leistung - ausgeschlossen. Diese 

Regelungen gelten auch für den Ersatz vergebl icher Aufwe n dungen.  
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3.5.4  Di e Beschränkungen dieses §  3.5  gelten nicht, wenn wir wegen der Verletzung des Lebens, des 

Körpers der Gesundheit , der Übernahme einer Garantie , gemäß §  478  BGB  oder wegen der Ver-

letzung wesentl icher Vertragspflichten haften . Wesentliche Vertragspflichten sind solche, de-

ren Erfüllung den Vert rag prägt  und auf die der Käufer  vertrauen darf. Eine Änderung der Be-

weislast zum Nachteil des Käufer s ist mit den vorst ehenden Regelungen nicht verbunden.  

 

§ 4  Vorbehalt der Selbst versorgung  

Das Beschaffungsrisiko wird von uns nicht übernommen. Erhalten wir trotz Abschlusses eines 

entsprechenden Beschaffungsvertrags den Liefergegenstand nicht oder nicht vollständig im 

Hinblick auf wesentliche Bestandteile des Liefergegenstands, sind wir berechtigt, vom Kaufver-

trag zurückzutreten.  Uns ere Verantwortlichkeit für Vorsatz und Fahrlässigkeit bleibt unberührt. 

Wir werden den Käufer  unverzü g lich über die Nichtverfügbarkeit bzw. die nicht rechtzeitige 

Verfügbarkeit des Liefergegenstandes informi eren und, wenn wir zurücktreten wollen, das 

Rücktrittsrecht unverzüglich ausüben. Wir werden im Falle des Rücktritts bereits geleistete 

Gegenleistungen des Käufer s unverzüglich ersta tten.  

 

§ 5  Zahlungsv erzug  und Verzugsfolgen  

5.1  Gerät der Käufer  mit der Zahlung in Verzug  ist er verpflichtet,  Verzugszinsen in der jeweils ge-

setzlich  vorgesehenen Höhe an uns zu zahlen. Darüber hinausgehende Schadensersatzan-

sprüche bleiben unb erührt.  

5.2  Solange sich der Käufer  in Zahlungsverzug befindet, sind wir zu weiteren Lieferungen, gleich-

gültig auf welchen Rechtsgrund unsere Lieferpflicht zurückzuführen ist, nicht verpflic h tet.  

5.3  Tritt in den Vermögensverhältnissen des Käufer s eine wesentliche Verschlechterung ein, wird 

insbeso n dere die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beantragt, so können wir für noch aus-

stehende Lieferungen Barzahlung oder anderweitige Sicherheit vor Ablieferung der Ware ve r-

langen.  

5.4  Sofern wir mit  dem Käufer  Ratenzahlungs - und/oder Abschlagszahlungen vereinbar t haben  

sol lten, gilt ferner Folgendes: Gerät der Käufer  mit der Zahlung einer Rate bzw. eines Abschlags 

ganz oder teilwe ise länger als drei Tage in Rückstand, so wird der noch offen stehende Restbe-

trag sofort und vollständig auf einmal fällig.  

5.5  Wenn der Käufer  sich am Fälligkeitstag in Annahmeverzug befindet, muss er den Kaufpreis 

dennoch zahlen. Wir werden in diesen Fällen die Einlagerung der Ware beginnend 3  Tage nach 

Anzeige der Ve rsandbereitschaft auf Risiko und Kosten des Käufer s vornehmen.   

5.6  Wenn eine Bank oder ein anderer Dritter eine Sicherheit für die Zahlung des Kaufpreises ge-

leistet ha t und die Lieferung der Ware insoweit aufgrund von uns nicht zu vertretender Um-

stände nicht erfolgen kann, sind wir zudem berechtigt, den insgesamt noch offenen Restkauf-

preis von der Bank oder einem anderen Dritten gegen Vorlage eines Nachweises einzufordern, 

dass wir die Ware eingelagert haben . Eine solche Einlagerung erfolgt auf Kosten und Gefahr 

des Käufer s. Das Datum, an dem wir  die Ware eingelagert haben, gilt  als Lieferdatum. Alle Lie-

ferdokumente und andere Dokumente, die wir  übergeben mü ssen, um die Zahlung von einer 

Bank oder von einem anderen Dritten zu erhalten, muss der Austeller dieser Dok u mente uns 

unverzüglich übergeben.  

 

§ 6  Eigentumsvorbehalt  

6.1  Wir behalten uns das Eigentum an dem Liefergegenstand bis zur Erfüllung sämtl icher uns 

gegen den Käufer  aus der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche vor. Bei vertragswid-

rigem Verhalten des Käufer s, insbesondere bei Zahlungsverzug, sind wir berechtigt, nach er-



 

 

Genan GmbH  Gottlieb -Daimler -Str. 34  D -46282 Dorsten  

Betriebsstätte Oranienburg  Birkenallee 80  D -16515 Oranienburg  

Betriebsstätte Kammlach  Im Gewerbepark Unterallgäu 1  D -87754 Kammlach  
 

I-PD -0011_R3_Genan_GmbH_AGB_D_LVT  

01 .10.202 5 

Seite 4  von 6  

GENAN GmbH  
ALLGEMEINE VERKAUFS - UND LIEFERBEDINGUNGEN  

folglosem Ablauf einer angeme ssenen Nachfrist vom Vertrag zurück zu treten.  Treten wir vom 

Vertrag zurück,  haben wir das Recht, die Rückgabe der Ware zu fordern, sie anderweitig zu 

veräußern  oder sonst wie darüber zu verf ü gen.  

6.2  Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Käufer  unverzüglich schriftlich zu 

benac h richtigen, damit wir Klage gemäß §  771  ZPO erheben können. Hatte die Klage gemäß 

§ 771  ZPO Erfolg und wurde die Zwangsvollstreckung beim Dritten zur Deckung der gerichtli-

chen und außergerichtlichen Kosten einer solchen Klage vergeblich betrieben, haftet der Käu-

fer  für den uns entstandenen Ausfall.   

6.3  Der Käufer  darf den Liefergegenstand verwenden und im ordentlichen Geschäftsgang weiter-

veräußern, solange er nicht in Zahlungsverzug ist. Er darf die Ware jedoch nicht verpfänden 

oder sicherungshalber übereignen. Die Entgeltforderungen des Käufer s gegen seine Abneh-

mer aus einem Weiterverkauf der Vorbehaltsware sowie diejenigen Forderungen des Käufer s 

bezüglich des Liefergegenstandes, die aus einem sonstigen Rechtsgrund gegen seine Abneh-

mer oder Dritte entstehen (insbesondere Forderungen aus unerlaubter Handlung und Ansprü-

che auf Versicherungsleistungen) und zwar einschließlich sämtlicher Saldoforderungen aus 

Kontokorrent tritt uns der Käufer  bereits jetzt sicherungshalber in vollem Umfang ab. Wir 

nehmen diese Abtretung an. Der Käufer  darf diese an uns abgetretenen Forderungen auf seine 

Rechnung im eigenen Namen für uns einziehen, solange wir diese Ermächtigung nicht wider-

ru fen. Unser Recht, diese Forderungen selbst einzuziehen, wird dadurch nicht berührt; aller-

dings werden wir die Ford erungen nicht selbst geltend machen und die Einzugsermächtigung 

nicht widerrufen, s o lange der Käufer  seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nach-

kommt. Sofern sich der Käufer  jedoch vertrag swidrig verhält – insbesondere sofern er mit der 

Zahlung einer Entgeltforderung in Verzug geko m men ist – können wir vom Käufer  verlangen, 

dass er  uns die abgetretenen Forderungen und die jeweiligen Schuldner bekannt gibt, den je-

weiligen Schuldnern die Abtretung mitteilt und uns alle Unterlagen aushä n digt sowie alle An-

gaben macht, die wir zur Geltendmachung der Forderungen benöt igen.  

6.4  Der Käufer  nimmt jede Verarbeitung oder Umbildung des Liefergegenstandes stets für uns vor. 

Wird der Liefergegenstand mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so 

erwerben wir das Mi teigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 

(Faktura -Endbetrag ei n schließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen verarbeiteten Gegenstän-

den zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch Verarbeitung entstehende Sache gilt im Ü brigen 

das gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufs ache.  

6.5  Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, 

so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache 

(Faktura -Endbetrag einschließlich Mehrwertsteuer) zu den anderen vermischten Gegenstän-

den zum Zeitpunkt der Verm ischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des 

Käufer s als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Käufer  uns anteilsmäßig 

Miteigentum überträgt. Der Käufer  ve rwahrt das so entstandene Alleineigentum oder M itei-

gentum für uns.   

6.6  Der Käufer  tritt uns auch die Forderungen zur Sicherung unserer Forderungen gegen ihn ab, 

die durch die Verbindung der Kaufsache mit einem Grundstück gegen einen Dritten erwac h-

sen.  

6.7  Wir verpflichten uns, die uns zustehenden Sicherheiten auf Verlangen des Käufer s insoweit 

freizugeben, als der realisierbare Wert uns erer Sicherheiten die zu sicher nden Forderungen um 

mehr als 10  % übe rsteigt. Die Auswahl der freizugebenden S icherheiten obliegt uns.  

 

§ 7  Mängelhaftung  

7.1  Mängelansprüche des Käufer s setzen voraus, dass dieser seinen nach Art.  38, 39  des Übe rein-

kommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf ( UN -
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Kaufrecht ) geschuldeten Untersuchungs - und Rügeobliegenheiten ordnungsgemäß nachge-

kommen ist.  

7.2  Gewichte, Maße, Leistungsangaben, Erträge und sonstige Daten, die in Verkaufsbroschüren, 

Anzeigen und vergleichbaren Unterlagen genannt werden, sind lediglich als Anhaltspunkte zu 

betrachten. Gleiches gilt für vorgeführte oder bereit g estellte Muster.  Für Sonderposten über-

nehmen wir keine Gewähr.  

7.3  Soweit ein  Mangel des Liefergegenstandes vorliegt, den wir zu vertreten haben, sind wir nach 

unserer  Wahl zur Nacherfüllung in Form einer Mangelbeseitigung oder zur Lieferung einer 

neuen mangelfreien S ache berechtigt. Im Falle der Mangelbeseitigung sind wir verpflichtet, al-

le zum Zweck e der Mangelbeseit igung erforderlichen Aufwendungen , insbesondere Trans-

port -, Wege -, Arbeits - und Materialkosten zu tr agen, soweit sich diese nicht dadurch erhöhen, 

dass der Liefergegenstand nach einem anderen Ort als dem E rfüllungsort verbracht wurde.  

7.4  Schlägt die Nacherfüllung fehl, wovon frühestens nach dem 2. Nachbesserungs - oder Nacher-

füllungsve rsuch auszugehen ist, so ist der Käufer  nach seiner Wahl berechtigt, Rücktritt oder 

Minderung zu verla n gen.  Soweit sich nachstehend (§§  7.6  und  7.7 ) nichts anderes ergibt, sind 

weitergehende Ansprüche des Käufer s – gleich aus welchen Rechtsgründen – ausgeschlossen. 

Wir haften deshalb nicht für Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind; 

insbesondere haften wir nicht für  Produktionsau sfall, Betriebsunterbrechung,  die Kosten einer 

etwaigen Rückrufaktion, entgangenen G ewinn oder sonstige  Ve rmögensschäden des Käufer s. 

7.5  Wir haften nach den g esetzlichen Bestimmungen, wenn  der Käufer  Schadensersatzansprüche 

geltend macht, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, einschließlich Vorsatz oder grober 

Fahrlässigkeit uns erer Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit uns keine vorsätzliche 

oder grob fahrlässige Ve rtragsverletzung angelastet wird, ist die Schadensersatzhaftung dabei 

allerdings auf den  bei Vertrag sschluss  vorhersehbaren  und vertragstypischen  Sch aden be-

grenzt.  

7.6  Wir haften nach den gesetzlichen Bestimmungen, sofern wir schuldhaft eine wesentliche Ver-

tragspflicht verletzen . W esentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag 

prägt und auf die der Käufer  vertrauen darf. I m Fall e leichter Fahrlässigkeit  ist aber die Scha-

densersatzhaftung auf den vo rhersehbaren  und vertrags typischen Schaden b egrenzt.  

7.7  Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 

bleibt unb erührt; das gilt auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsg esetz.  

 

§ 8  Ausschluss weitergehender Ha ftung  

8.1  Eine weitergehende Haftung von uns auf Schadensersatz als in den vorstehenden Bedingun-

gen im Ei n zelnen vorgesehen,  ist – ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des geltend gemachten 

Anspruchs – ausg eschlossen. Dies gilt insbesondere für Schadensersatzansprüche aus Ver-

schulden bei Vertragsa b schluss, wegen sonstiger Pflichtverletzungen oder wegen deliktischer 

Ansprüche auf Ersatz von Sachschäden g emäß §  823  BGB. Im Falle eines Schadensersatzan-

spruchs aus Verschulden bei Vertragsschluss kommt der vorstehend genannte Haftungsaus-

schluss infolge des bei Vertragsschluss bereits entstandenen A n spruchs einem nachträglichen 

Haftungsverzicht gleich. Zudem haften wir nicht, sofern der Käufer  aus den Vorschriften des 

gewerblichen Rechtsschutzes in Anspruch genommen wird.  Die se  Begrenzung gilt auch, so-

weit der Käufer  anstelle eines Anspruchs auf Ersatz des Schadens statt der Leistung Ersatz 

nutzloser Aufwendungen ve rlangt.  

8.2  Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder eingeschränkt ist, gilt 

dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unserer Angestellten und 

Arbeitnehmer, Mitarbe itervertreter und Erfüllungsgehi lfen.  
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§ 9  Verjährung  

Ansprüche des Käufer s gegen uns  - gleich aus welchem Rechtsgrund - verjähren mit Ablauf 

von einem Jahr nach ihrer Entstehung. Dies gilt nicht in den Fällen der §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 und 

634a Abs. 1 Nr. 2 BGB. Dies gilt ebenfalls nicht im Falle des Vorsatzes oder bei arglistigem Ver-

schweigen eines Mangels oder so weit wir eine Garantie übernommen h aben . Für Schadenser-

satzansprüche gilt die Verjährungsfrist zudem nicht in den Fällen der Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit oder Freiheit, bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsge-

setz sowie bei einer grob fah rlässigen Pflichtverletzung oder der Verletzung wesentlicher Ver-

tragspflichten. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägt 

und auf die der Käufer vertrauen darf. Eine Änderung der Beweislast zum Nach teil des Käufer s 

ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden .  

 

§ 10  Verpackungsrücknahme  

Gemäß § 15 Verpackungsgesetz (VerpackG) nehmen wir Transport -, Verkaufs - und sonstige 

nicht systembeteiligungspflichtige Verpackungen nach Gebrauch zurück. Die Rückgabe ist 

vorab mit uns abzustimmen und hat in einer für den Transport geeigneter Form zu erfolgen. 

Sämtliche mit dem Rücktransport und der Entsorgung verbundenen Kosten trägt der Käufer. 

Abweichend hiervon übernehmen wir die Kosten , wenn die Rücksendung eine vollständige 

LKW -Ladung umfasst.  

 

§ 11  Sonstige B estimmungen, Gerichtsstand, Anwendbares Recht  

1 1 .1 Ausschließlicher Gerichtsstand für beide Parteien ist 46282  Dorsten, Bundesrepublik Deutsch-

land. Wir haben das Recht, auch an dem für den Käufer  zuständigen Gericht zu klagen oder an 

jedem anderen Gericht, das nach nationalem oder i n ternationalem Recht zuständig sein kann.  

1 1 .2 Dem Käufer  ist eine Übertragung etwaiger Garantie - und Gewährleistungsrechte, Lizenzen und 

sonstige Rechte, die ihm im Rahmen des Vertragsverhältnisses mit uns eingeräumt werden, 

nicht gestattet, es sei denn, wir haben der Übertr agung schriftlich zugestimmt.  

1 1 .3 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland einschließlich des UN -Kaufrechts unter Aus-

schluss der Verweisungsnormen des Deutschen Internati onalen Privatrechts (IPR) . 

 

 


